
Bitte wenden   
 

Verbindliche Anmeldung zur Betreuung bis 13 Uhr  

für das Schuljahr 2026/2027 

 

Gemeindeverwaltung Eitorf 

Amt für Jugend und Schulen 

Markt 1 

53783 Eitorf 

 

Angaben zum Kind: 

Name:  Straße/Haus-Nr.:  

Vorname:  PLZ/Ort:  

Geburtsdatum:  Klasse im Schuljahr 2026/2027:  

Angaben zu den Erziehungsberechtigten: 

 Erziehungsberechtigte/Mutter Erziehungsberechtigter/Vater 

Name:   

Vorname:   

Straße/Haus-Nr.:   

PLZ/Ort:   

Telefon:   

E-Mail-Adresse:    

 

Mein/Unser o.g. Kind besucht die 

☐ MosaikSchule Eitorf + Harmonie, Standort Eitorf 

☐ GGS Alzenbach-Mühleip, Standort Alzenbach 

☐ GGS Alzenbach-Mühleip, Standort Mühleip. 

 

und soll 

☐ ab dem Schuljahresbeginn 2026/2027 

☐ ab dem ________________ (bei Anmeldung im laufenden Schuljahr) 

an der „Betreuung bis 13 Uhr“ für die Dauer des Schuljahres 2026/2027 (bis 31.07.2027) teilnehmen. 

Der Betreuungszeitrahmen umfasst an allen Schultagen die Zeit nach Beendigung der letzten 

Unterrichtsstunde bis 13 Uhr. An Tagen mit Unterricht nach 13 Uhr findet somit keine Betreuung in 

diesem Sinne statt. 

 

Angaben zu den Gründen der Anmeldung: 

☐ Erziehungsberechtigte/r ist alleinerziehend und ☐ berufstätig bzw. in Ausbildung 

☐ Vollzeit            ☐ Teilzeit (Stundenanteil) von ______ Uhr bis ______ Uhr 
 

☐ Berufstätigkeit beider Elternteile Vollzeit an ______ (Anzahl) Tagen in der Woche 

☐ Berufstätigkeit beider Elternteile Voll- und Teilzeit 
 
Vom jeweiligen Arbeitgeber unterschriebene Arbeitszeitbescheinigung zwingend beifügen! 

Eingangsstempel/Eingangsvermerk:  



 
 Geschwisterkind aktuell ebenfalls in OGS-Betreuung/Betreuung bis 13 Uhr 
 sonstige Gründe (ggf. Beleg beifügen z. B. Kinderarzt etc.) 
 
Eventuelle Erläuterungen zu Ihren Angaben: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Diese Angaben zur Anmeldung sind erforderlich und entsprechend zu belegen, da im Fall eines 
Überhangs von Anmeldungen gegenüber den zur Verfügung stehenden Plätzen eine Auswahl erfolgen 
muss. Sollte Ihr Kind nicht sofort einen Platz erhalten, so wird es in eine Warteliste aufgenommen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich kein Anspruch auf einen Betreuungsplatz zur 
Betreuung bis 13 Uhr besteht. 

 

 

Wichtige Hinweise: 

➢ Die Betreuung bis 13 Uhr wird ausschließlich für Kinder der 1. und 2. Klasse im Rahmen 

verfügbarer (Personal-) Kapazitäten angeboten. 

➢ Die vollständigen Anmeldeunterlagen sind spätestens bis zum 17.02.2026 bei der OGS-Leitung 

abzugeben. 

➢ Nach Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung, die Sie über eine Platzzusage samt 

Zahlungsmodalitäten oder eine Platzabsage informiert. Die Höhe des Elternbeitrags ist der OGS-

Satzung in der derzeit gültigen Fassung zu entnehmen. Der monatliche Beitrag beträgt derzeit 

pauschal 50,00 EUR je Kind. Er wird unabhängig von der Ausgestaltung des jeweils gültigen 

Stundenplans sowie den individuell tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungszeiten 

pauschal erhoben als Gegenleistung für das Angebot einer schultäglichen Betreuung bis 13 Uhr. 

Tage mit Unterrichtsende nach 13 Uhr sowie etwaige Änderungen des Stundenplanes haben 

keine Veränderung des Beitrages zur Folge. 

➢ Der monatliche Beitrag ist für die Dauer eines Schuljahres bis zum Ende eines jeden Monats an 

die Gemeindekasse Eitorf zu entrichten. Die Zahlungspflicht besteht immer für den ganzen 

Monat und ist unabhängig von bspw. Ferien, schulfreien Tagen oder Fehlzeiten des Kindes. Die 

Zahlung erfolgt durch die Erteilung einer Bankeinzugsermächtigung an die Gemeindekasse Eitorf 

(siehe Anlage SEPA-Lastschriftmandat). Sollte der/die Beitragspflichtige mit den Zahlungen in 

Rückstand geraten, wird der Ausschluss des Kindes von der Betreuung vorbehalten. 

➢ Es erfolgt keine Beitragsbefreiung beim Bezug von Sozialleistungen. 

➢ Die verbindliche Anmeldung bindet für die Dauer eines Schuljahres. Das Betreuungsverhältnis 

läuft automatisch zum Schuljahresende (31.07.) aus. Eine ordentliche Kündigung ist demnach 

nicht erforderlich. Nähere Einzelheiten zu Kündigungsmöglichkeiten sind der OGS-Satzung in der 

derzeit gültigen Fassung zu entnehmen. 

➢ Sollten Sie für Ihr Kind die Betreuung bis 13 Uhr auch in den Folgejahren benötigen (längstens 

bis zum Eintritt in die 3. Klasse), geben Sie bitte spätestens bis zum 17. Februar eines jeden 

Jahres Ihre Anmeldung bei der OGS-Leitung Ihres Grundschulstandortes ab. Die entsprechenden 

Unterlagen finden Sie im Serviceportal der Gemeinde Eitorf. 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte  Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Anlagen: 

- SEPA-Lastschriftmandat 

- Arbeitszeitbescheinigung 


